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II / A 8: Dorothee Wächter-Morgenstern, Am Wasserturm 17 B, 51379 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.) Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 

siehe Stellungnahme  
 

2.) Zusammenfassung und Abwägung der Umweltbelange 

 siehe Stellungnahme  
 

3.) Zur Klärung und sorgfältigen Abwägung der öffentlichen und privaten Belange wird 
das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VEP 
19/II „ Supermarkt Bergisch Neukirchen“ durchgeführt. 
  

4.) Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 

siehe Stellungnahme  
 

5.) Zusammenfassung und Abwägung der Umweltbelange 

 siehe Stellungnahme  
 

6.) Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 

siehe Stellungnahme  
 

7.) Entstehung von Innenbereichslagen, siehe Stellungnahme  
 

8.) Auswirkungen auf Schutzgut Grün und Landschaft, siehe Stellungnahme  
 

9.) Kaltluftschneise, siehe Stellungnahme  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II / A 9: Heinrich Wirtz, Burscheider Straße 111 und 113, 51381 Leverkusen 
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29.) 
 
 
30.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.) Lage Plangebiet:  
 
 Das Plangebiet grenzt richtigerweise auf einer Länge von 35 m lediglich an das Flur-

stück 576. 
  
2.) Standort- und Abwägungsentscheidung: siehe Stellungnahme  
 
3.) Lärmemissionen: siehe Stellungnahme   
 
4.) Stellplätze: 
 

Auf der Stellplatzanlage vor dem geplanten Lebensvollsortimenter sind knapp 80 
Stellplätze geplant sowohl für den Einzelhandel als auch für die Wohnnutzung. Die 
Ausführung einer Tiefgarage für die Wohnbebauung ist optional möglich. Die nach 
Verwaltungsvorschrift zur Bauordnung NRW notwendige Stellplatzanzahl beträgt 67 
Stellplätze: 47 Stellplätze für die Verkaufsstätte und 20 für die Wohnungen. 

 
5.) Zur Klärung und sorgfältigen Abwägung der öffentlichen und privaten Belange wird  

 das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VEP 19/II  
 „ Supermarkt Bergisch Neukirchen“ durchgeführt. 

 
6.) Überbauung Grünzug: siehe Stellungnahme   

Abwägungsentscheidung: siehe Stellungnahme  
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7.) Entstehung von Innenbereichslagen: siehe Stellungnahme   
 
8.) Kaltluftentstehung: siehe Stellungnahme  
 
9.) unmaßstäblicher Baukörper: 
 
Die Planung wurde aufgrund zahlreicher Anregungen und Diskussionen im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung bereits vor der öffentlichen Auslegung in mehreren Punkten 
gegenüber dem Aufstellungsbeschluss stark geändert: 

 Reduzierung der Gesamtverkaufsfläche auf 1.400 m² 

 Reduzierung der Wohnfläche 

 Reduzierung der Gebäudehöhen deutlich unter der umgebenden 
Bebauung 

 Zurückrücken der Bebauung von der Straße 

 Zurückstaffelung der Bebauung in Richtung Parkplatzanlage 

 Abstaffelung der auf dem Markt aufstehenden Bebauung 
 
Dabei wurde im Rahmen der Überarbeitung und genauen Einpassung des Baukörpers 
in die schwierige Topographie auch besonders Rücksicht auf die Rück- bzw. Talseite 
gelegt. Diese sind in den Ansichten III und IV des Vorhaben- und Erschließungsplans 
(Anlage 3.2 des Satzungsbeschlusses) näher dargestellt. Danach stellt sich die Abstaf-
felung des Gebäudes auf der Rückseite wie folgt dar: 
Das zu den Häusern Burscheider Straße 111 und 113 gehörige Grundstück hat eine 
Tiefe von ca. 90 m. Es fällt ausgehend von der Burscheider Straße mit einer Höhenlage 
von 115 m über NHN insbesondere auf den letzten 35 Metern, die an das Plangebiet 
angrenzen von einer Höhe von ca. 111 m über NHN bis auf eine Höhe von ca. 104,5 – 
105 m über NHN (im Bereich der letzten 15 m Grundstück) ab. 
Entlang der Grenze ist auf einer Tiefe von ca. 6-8 m eine stark begrünte Böschungsflä-
che geplant, die eine Höhe von maximal ca. 3 m hat. Auf den ersten drei Metern ist die 
Böschung flach angelegt und erreicht eine Höhe von maximal 1 m. Danach steigt die 
Böschung bis auf die jeweilige Endhöhe an. Dahinter in einem Grenzabstand von ca. 5 - 
8 m befindet sich die aufgehende Wand des Marktes mit einer Höhe von 2 - 6 m.  
Auf dem Markt stehen mit einem Grenzabstand von 9 - 11 m ein traufständiges Wohn-
gebäude mit einer Traufhöhe von ca. 12,5 m zur oben genannten tiefsten Stelle und ca. 
6,5 m an der höchsten Stelle. 
Im Bereich der Senke befindet sich ein weiteres giebelständiges Wohngebäude auf 
dem Markt in einer Entfernung von ca. 14 m zur Grenze mit einer Firsthöhe von ca.  
15,5 m. 
Trotz der aufgrund der Aufgabenstellung zu bewältigenden Baumasse ergibt sich damit 
eine relativ differenzierte Rückansicht, die zudem noch durch umfangreiche Begrü-
nungsmaßnahmen ins Umfeld integriert wird. Ausgehend davon, dass auch die Neben-
gebäude auf dem Grundstück Burscheider Straße 111 mit einer Firsthöhe von 119 m 
über NHN den tiefsten Punkt um fast 15 m überragen und die Abstandflächen des neu-
en Vorhabens eingehalten werden und auf dem eigenen Grundstück liegen, ist das 
Vorhaben auch unter dem Aspekt des Nachbarschutzes vertretbar.  
 
10.) Denkmalpflege und Obstgärten  
 
Die im Plangebiet liegenden Flächen bilden eine Senke, die zu keinem Zeitpunkt was-
serführend ist. Die Flächen werden heute als Garten-, Böschungs- und Wiesenflächen 
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genutzt. Bei den Gartenflächen sind Rasen, Ziergehölze u.a. vorhanden. Die Bö-
schungsbereiche weisen Gehölzbewuchs auf. Auf den Wiesenflächen finden sich die 
typischen Fettgräser und an den weniger genutzten Stellen auch Brennesselbereiche. 
Hochwertige Biotopflächen wie Obstwiesen sind im Plangebiet nicht vorhanden und 
werden daher durch die Baumaßnahme nicht berührt. Die vorhandene Vegetation im 
Plangebiet besteht in den gärtnerisch genutzten Bereichen aus Obstgehölzen, Nadel-
gehölzen und Ziersträuchern. Die Extensivrasenflächen bestehen aus den typischen 
Gräsern für Fettwiesen, in den Randbereichen mit Brennesseln durchsetzt. In den  
Gebüscheflächen finden sich hauptsächlich Corylus (Haselnuss) und Salix (Weiden). 
Auf der Brache haben sich großflächig Buddleia (Schmetterlingsflieder) angesiedelt. 
Hier ist teilweise auch Raum für spontane Entwicklungen gegeben.  
 
Das nicht vorhanden sein von Obstwiesen wird auch im landschaftspflegerischen Fach-
beitrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 19/II dokumentiert. Der Zusam-
menhang von Fachwerkhäusern, Nebengebäuden und Obstgärten ist damit heute auch 
nicht eindeutig von der Wuppertalstraße aus gegeben. 
 
Durch die vorhandene Grundstückstiefe von ca. 50 m für die denkmalgeschützten 
Fachwerkhäuser entlang der Burscheider Straße bleibt aber weiterhin gewährleistet, 
dass das genannte Ensemble mit Nebengebäuden und möglichen Obstgärten erkenn-
bar bleiben kann. 
 
Zusätzlich greift das Bebauungskonzept die historisch gegebenen Hofstrukturen auf, 
indem der Markt überwiegend im Gelände verschwindet und die drei aufstehenden Ge-
bäuden sich von den Abmessungen, der Höhenentwicklung (Trauf- und Firsthöhen), der 
Dachform aber auch der hofartigen Anordnung in das Umfeld einfügen. 
 
Aufgrund der denkmalgerechten Gestaltung des Vorhabens, dem verbleibenden Ab-
stand zu den Denkmälern und den Vorzügen des Standortes bezogen auf die Stärkung 
der Nahversorgung und der Verkehrserschließung ist damit die Realisierung des Vor-
habens und die mögliche Einschränkung der Sichtbeziehung vertretbar. 
 
Dörflicher Charakter, siehe auch Stellungnahme 
 
11.) Leerstandsproblematik, siehe Stellungnahme    
 
12.) und 13.) Abwägungsentscheidung, siehe Stellungnahme      +  
 
14.) Versorgung ausreichend, siehe Stellungnahme       

Die Fragen der überörtlichen Planung der Versorgung wurden im Rahmen des 
Nahversorgungskonzeptes untersucht und festgelegt, siehe Stellungnahme  

 
15.) und 16.)  Widerspruch FNP und Nahversorgungskonzept, siehe Stellungnahme  
 
18.) Schutzgut Boden, siehe Stellungnahme  
 
19.) Entstehung von Innenbereichslagen, siehe Stellungnahme  
 
20.) Kaltluftentstehung, siehe Stellungnahme  
 
21.) dörflicher Charakter, siehe Stellungnahme  
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22.) Leerstand und Erreichbarkeit, siehe Stellungnahme  
 
23.) Wohnen: Warum hier? siehe Stellungnahme  
 
24.) vorgelagerte Standortentscheidung, siehe Stellungnahme  
 
25.) Verfahrensfehler in frühzeitiger Beteiligung  

Die Beteiligung nach § 3 (1) Baugesetzbuch – Frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit - wurde nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.. 

 
26.) Darstellung Landschaftsplan, siehe Stellungnahme  
 
27.) Fehler Bilanzierung, siehe Stellungnahme  
 
28.) vorgezogene Genehmigung, siehe Stellungnahme  
 
29.) Stadt ist befangen, siehe Stellungnahme  
 
30.) Nachnutzung Gärtnerei, siehe Stellungnahme  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II / A 10: Benedikt Rees, Blankenburg 15, 51381 Leverkusen 
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35.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.)  Bauvorhaben fügt sich nicht ein: 

Zur Klärung und sorgfältigen Abwägung unter anderem dieser Fragen wird das Ver-
fahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VEP 19/II „ Su-
permarkt Bergisch Neukirchen“ durchgeführt. 

 
2.)  Denkmalschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung nach § 9 DSchG 

Durch die vorhandene Grundstückstiefe von ca. 50 m im Bereich der denkmalge-
schützten Fachwerkhäuser entlang der Burscheider Straße bleibt aber weiterhin 
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gewährleistet, dass das Ensemble aus Fachwerkhäusern mit Nebengebäuden und 
möglichen Obstgärten erkennbar bleiben kann. 

 
Das neue Vorhaben befindet sich in einer Entfernung von ca. 35 m zu den denk-
malgeschützten Bauten. 
Zusätzlich greift das Bebauungskonzept die historisch gegebenen Hofstrukturen 
auf, indem der Markt überwiegend im Gelände verschwindet und die drei aufste-
henden Gebäuden sich von den Abmessungen, der Höhenentwicklung (Trauf- und 
Firsthöhen), der Dachform aber auch der hofartigen Anordnung in das Umfeld ein-
fügen. Nach Aussage der Unteren Denkmalbehörde wird dem Umgebungsschutz 
nach § 9 DSchG damit ausreichend Rechnung getragen.  
 
Aufgrund der denkmalgerechten Gestaltung des Vorhabens, dem verbleibenden 
Abstand zu den Denkmälern und den Vorzügen des Standortes bezogen auf die 
Stärkung der Nahversorgung und der Verkehrserschließung ist damit die Realisie-
rung des Vorhabens vertretbar. 

 
3.)  Genehmigung ALDI-Markt 

Die Genehmigung des ALDI-Marktes ist nicht Bestandteil des Verfahrens.  
 
4.)  Widerspruch FNP, siehe Stellungnahme  
 
5.)  Entstehung von Innenbereichslagen, siehe Stellungnahme   
 
6.)  Lärmemissionen, siehe Stellungnahme   
 
7.)  Darstellung Landschaftsplan, siehe Stellungnahme  
 
8.)  Kaltluftentstehung, siehe Stellungnahme   
 

9.)  Qualifizierte Kompensation  
Nach § 15 (2) Bundesnaturschutzgesetz besteht die Verpflichtung, unvermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege in dem betroffenen Naturraum auszugleichen oder 
zu ersetzen. Auf Grundlage des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages ist er-
kennbar, dass die Eingriffe durch die entsprechende Festsetzung von Maßnahmen 
im Plangebiet zu etwa 58 % ausgeglichen werden können. Als Ersatz-/ Aus-
gleichsmaßnahme für die restlichen 42 % wird auf städtischen Flächen östlich des 
Plangebietes (Gemarkung Bergisch Neukirchen, Flur 10, Flurstücke 691 und 695, 
Flur 9, Flurstück 83 und Teilflächen der Flurstücke 71, 395, 398,399) durch Entfer-
nung von Fichten und einer größeren Fläche mit Essigbäumen, der Anlage einer 
Wasserfläche, Entbuschung eines Teilbereichs und Bracheentwicklung auf dem 
Rest auf einer Fläche von ca. 5.400 m² der ökologische Ausgleich vollständig si-
chergestellt. Damit wird auch den Belangen des vorsorgenden Artenschutzes 
Rechnung getragen. 

 Die Umsetzung dieser Ausgleichsmaßnahmen und die enge Abstimmung der Maß-
nahmen mit dem Artenschutz wurde innerhalb des Durchführungsvertrages zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit dem Investor verbindlich geregelt. 
Schutzgut Grün und Landschaft siehe Stellungnahme   
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10.) Regelung der externen Maßnahmen 
Der Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist das geeig-
nete Instrument, den Investor zu verpflichten, die notwendigen externen Aus-
gleichsmaßnahmen durchzuführen. 

 
11.) Festsetzung Sondergebiet 

Zur Realisierung des Vorhabens muss sowohl der Flächennutzungsplan geändert 
als auch ein Bebauungsplan aufgestellt werden, da das Vorhaben vollständig im 
Außenbereich liegt. Die angestrebte Verkaufsflächengröße von maximal. 1.400 m² 
erfordert die Ausweisung eines Sondergebietes. 

 
12.)  Dörflicher Charakter, siehe Stellungnahme  
 
13.)  Versorgung ausreichend, siehe Stellungnahme   
 
14.)  Vergleich Lützenkirchen bzgl. Versorgung 

Der Kaufkraftabfluss aus Lützenkirchen ist noch höher als aus Bergisch Neukir-
chen.  

 
15.)  Kundenströme 

Im Verträglichkeitsgutachten werden keine Aussagen zu Kundenströmen oder de-
ren Veränderung getroffen. Die dargestellten Werte (Tabelle 8) sind Umsatzum-
verteilungseffekte, die keine unmittelbaren Aussagen zu Veränderungen von Kun-
denströmen zulassen. Für die hier untersuchte Vorhabenplanung ist jedoch davon 
auszugehen, dass insbesondere Kundenströme von Bergisch-Neukirchen in das 
Umland reduziert werden können. So fließen derzeit rd. 50 % der Bergisch-
Neukirchener Kaufkraft an Standorte außerhalb von Bergisch-Neukirchen ab (vgl. 
Berechnungen der Verträglichkeitsanalyse). Dies ist angesichts der ermittelten ge-
ringen VKF-Ausstattungswerte eine derzeit plausible und begründbare Situation. 
Das Angebot ist in Relation zu benachbarten Orten und Ortsteilen nicht attraktiv 
genug. Bei einer realistischen Steigerung der Kaufkraftbindung auf zurückhaltend 
angesetzte rd. 70 % in Bergisch Neukirchen dürften zusätzlich knapp 3 Mio. Euro 
der Bergisch Neukirchener Kaufkraft im Bereich Nahrungs- und Genussmittel 
durch den erweiterten Markt im Ort bindbar sein. Diese Kaufkraft wurde vorher im 
Umland gebunden und führt insbesondere dort nun zu Umsatzumverteilungen. Die 
Umverteilungen in benachbarten Stadtteilen oder Orten resultiert demnach nicht 
aus deutlichen Zuflüssen, sondern ganz überwiegend durch eine Kaufkraftrück-
bindung Bergisch-Neukirchener Kaufkraft im Stadtteil. 
Diese Effekte begründen auch die geringeren Umverteilungen in Quettingen, da 
das ansässige Angebot nicht attraktiv genug ist, um Kaufkraft aus Bergisch-
Neukirchen dort zu binden. 

 
16.)  Leichlingen und Burscheid als Einzugsbereiche ? 

In den Nachbarstädten werden entsprechend der Ausführungen unter 15 keine 
neuen Einzugsbereiche gesehen. Die Umsatzumverteilungen sind primär das Re-
sultat von Kaufkraftrückbindungen im Stadtteil. 

 
17.)  zusätzliche Kundenverkehre aus Nachbarstädten und-stadtteilen? 

Dies ist nicht der Fall. 
Die Ermittlung des zusätzlichen Fahrtenaufkommens, das aus den geplanten Nut-
zungen zu erwarten ist, erfolgt auf der Grundlage einer Abschätzung der erwarte-
ten Kunden, Beschäftigen, Bewohner und Besucher. Dabei werden Erkenntnisse 
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verschiedener Fachpublikationen (siehe Verkehrsgutachten) und Erfahrungswerte 
des Gutachters einbezogen. 

 
18.)  Neuer Markt dient nicht ausschließlich nur Nahversorgung. 

Dies ist analog zu 15 bis 17 nicht der Fall. Vielmehr ist in der Summe von einer 
deutlichen Reduktion von Kundenverkehren im Untersuchungsraum auszugehen, 
da die Bergisch-Neukirchener Bevölkerung mit dem Planvorhaben eine attraktive-
re wohnortnahe Versorgungsfunktion erhält und Einkaufsfahrten in benachbarte 
Orte/Stadtteile verringert würden. 

 
19.) und 20.) Gewerbebetriebe in den Obergeschossen  

In den Obergeschossen sind neben dem Wohnen nur nicht störende gewerbliche 
Nutzungen zugelassen. Aufgrund dieser Nutzungsbegrenzung und der Mischung 
mit Wohnnutzung im gleichen Haus können dadurch entstehende relevante Emis-
sionen für die Nachbarschaft ausgeschlossen werden. 

 
21.)  Unzureichende Ermittlung der Verkehre 

Die Prognoseverkehrsmengen ergeben sich aus der Überlagerung der Analysebe-
lastungen (Verkehrserhebungen aus 2010) mit dem prognostizierten Fahrtenauf-
kommen der geplanten Nutzungen. Bei der Ermittlung des Zusatzverkehrs sind 
dabei nicht nur im Plangebiet durch neue Nutzungen erzeugten Verkehre berück-
sichtigt worden, sondern auch die aufgrund der Erweiterung der Verkaufsflächen 
des ALDI-Marktes, der Ausweisung zusätzlicher Wohnbauflächen entsprechend 
FNP in Hüscheid und der Weiternutzung der Bestandsimmobilie. 
Im hier vorliegenden Fall wird das prognostizierte Fahrtenaufkommen vollständig 
als Neuverkehr betrachtet. Da sich in unmittelbarer Nähe des untersuchten Stand-
orts auf der gegenüberliegenden Straße bereits heute ein Lebensmittelmarkt be-
findet, ist jedoch davon auszugehen, dass sich tatsächlich nur ein kleiner Teil des 
zukünftig erwarteten Fahrtenaufkommens aus neu induziertem Verkehr ergibt. 
Beim überwiegenden Teil der Kunden wird es sich um Kunden des heute bereits 
bestehenden Marktes handeln  Deren Fahrtenaufkommen ist in den Analysebelas-
tungen bereits enthalten. 
Das Fahrtenaufkommen der geplanten Wohnungen ist tatsächlich als vollständig 
zusätzlich auftretendes Fahrtenaufkommen zu bewerten, da es sich bei diesem 
Nutzungsbereich um echte neue Nutzungen handelt. 
Tendenziell werden die Prognoseverkehrsmengen somit zu hoch eingeschätzt. 

 
22.)  Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung, siehe Stellungnahme  

Die Entscheidung für den Standort Wuppertalstraße ist vom Rat der Stadt aus viel-
fältigen Gründen gefasst worden; nicht nur aufgrund der Verkehrssituation (Syner-
gieeffekte mit bestehendem Einzelhandel etc.). 

 
23.), 24.) unzureichende Ermittlung der Verkehre 

Zitat aus der Verkehrsuntersuchung S. 26, 7.3: Der Knotenpunkt Wuppertalstraße 
/ Burscheider Straße ist heute signalisiert. Über diesen Knotenpunkt wird zukünftig 
das zusätzliche Fahrtenaufkommen der Wohnnutzungen sowie ein Teil des effek-
tiven Neuverkehrs des Lebensmittelmarktes fahren. Im Gegensatz zur Grund-
stückszufahrt wird für diesen Knotenpunkt nur das tatsächlich zu erwartende, zu-
sätzliche Fahrtenaufkommen berücksichtigt (siehe auch Stellungnahme zu 21.). 

 
25.)  Erfordernis für die Aufstellung des Bebauungsplanes 
         siehe Stellungnahme   
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26.) kein Erfordernis für die Aufstellung des Bebauungsplanes wegen LEPro 
 siehe Stellungnahme   
 
27.) keine Unterversorgung 
 Versorgung ausreichend siehe Stellungnahme   
 
28.)  Widerspruch Nahversorgungskonzept etc. 

siehe Stellungnahme  
 
29.)  geringere Flächenproduktivität als Bestand. 

Zitat aus dem Einzelhandelsgutachten S. 24 Abs. 3: 
Unter Beachtung der dargelegten Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, 
dass der in Rede stehende Lebensmittelmarkt eher im oberen Bereich der oben 
aufgezeigten Flächenproduktivitäts-Spannweite für Supermärkte agieren kann. 
Für den Edeka-Bestandsbetrieb wird aufgrund der als vergleichsweise klein einzu-
stufenden Verkaufsfläche eine eher hohe Flächenproduktivität von 5.000 Euro/ m² 
VKF angenommen. 
Das Ansiedlungs-Vorhaben wird aufgrund der größeren Verkaufsfläche einen 
Mehrumsatz gegenüber dem Bestandsbetrieb sowie eine erhöhte Marktdurchdrin-
gung im Einzugsbereich erzielen. Jedoch ist davon auszugehen, dass ein Teil der 
größeren Verkaufsfläche zu einer Optimierung logistischer und arbeitsprozessua-
ler Abläufe genutzt wird, so dass sich diese als nicht unmittelbar umsatzrelevant 
darstellt. Es wird für das Vorhaben demnach eine Flächenproduktivität von rd. 
4.500 – 5.000 Euro/ m² VKF angenommen. 

 
30.)  Stadt ist befangen, siehe Stellungnahme  
 
31.)  Abwägungsentscheidung, siehe Stellungnahme   +   
 
32.)  Stellungnahme Denkmalschutz 

Bei dem vom LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland als Denkmalbereich 
nach § 2(3) Denkmalschutzgesetz – DSchG - bewerteten Siedlungsbereich han-
delt es sich um den historischen Stadtkern von Bergisch Neukirchen, der stark ge-
prägt ist von denkmalgeschützten Bauten, die sich schwerpunktmäßig um die e-
vangelische Kirche aber auch längs der Burscheider Straße gruppieren. Hinzu 
kommen die anschließenden Grünflächen. Eine Denkmalbereichssatzung liegt für 
diesen Bereich jedoch nicht vor. 
Das Plangebiet liegt ca. 200 m vom historischen Zentrum entfernt. In unmittelbarer 
Nähe des Plangebietes befinden sich die Baudenkmäler Burscheider Straße 103, 
105, 109 und 111. Für diese greift der Umgebungsschutz gemäß § 9 Abs. 1b 
DSchG.  
Dieses Ensemble aus Fachwerkhäusern ist auch geprägt von kleinteiligen Hof-
strukturen, die sich in Teilen bis in die zweite und dritte Baureihe erstrecken. 
Das Bebauungskonzept greift diese Struktur auf, indem die Dachfläche des Mark-
tes, der überwiegend im Gelände verschwindet mit drei Gebäuden bebaut wird, 
die sich von den Abmessungen, der Höhenentwicklung (Trauf- und Firsthöhen) , 
der Dachform aber auch der hofartigen Anordnung in das Umfeld gut einfügen. 
Im Bereich der Wuppertalstraße ist aufgrund der Entfernung und der in den letzten 
Jahrzehnten erfolgten Geländeveränderungen (Aufschüttung Wuppertalstraße 
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etc.) und Neubaumaßnahmen ein direkter Zusammenhang mit dem Denkmalbe-
reich nicht mehr erkennbar. 

 
Zusammen mit der denkmalgerechten Gestaltung des Vorhabens und den Vorzü-
gen bzgl. der Stärkung der Nahversorgung ist damit die Realisierung des Vorha-
bens auch aus Sicht der Unteren Denkmalbehörde vertretbar. Bei dem Amt für 
Denkmalpflege im Rheinland handelt es sich nicht um die Obere Denkmalbehörde 
sondern lediglich eine Fachbehörde. 

 
33.) + 34.) Stellungnahme TBL und Durchlässigkeit 

Es besteht ein Mischwasserkanal (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Stra-
ßenraum der Wuppertalstraße, welcher das anfallende Schmutzwasser aufneh-
men kann. Das anfallende Niederschlagswasser wird versickert. Eine entspre-
chende wasserrechtliche Erlaubnis liegt zwischenzeitlich vor. 

 
35.)  Überschreitung der Richtwerte 

Für das SO-Gebiet mit den Nutzungen oberhalb des SB-Marktes (Wohnungen, 
Büros und Praxen) nennt die TA Lärm keine Immissionsrichtwerte. Abhängig von 
der jeweiligen Schutzbedürftigkeit kann man für die vorgenannten Nutzungen von 
WA-Gebiet bis MI-Gebiet ausgehen. Vergleicht man die ermittelten Beurteilungs-
pegel durch alle Geräuschquellen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben (E-
DEKA SB-Markt usw.) mit den Immissionsrichtwerten, so wird ersichtlich, dass 
diese am maßgeblichen Immissionsort außerhalb des Bauvorhabens (Wuppertal-
straße 7) zur Tages- und Nachtzeit eingehalten werden. An den Nutzungen ober-
halb des SB-Marktes (Wohnungen, Büros und Praxen) wird an der Nordwestfas-
sade des nächsten geplanten Gebäudes zum Parkplatz hin (auf dem Markt befind-
liches Wohngebäude - Nordwestfassade) der Immissionsrichtwert zur Tageszeit 
bei einer MI-Einstufung eingehalten und bei einer WA-Einstufung um 2 dB über-
schritten. Diese nur leichte Überschreitung ist angesichts der beabsichtigten ge-
mischten Nutzung tolerierbar. 
Zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes in den Gebäuden infolge 
der allgemeinen Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Straßen wurden passive 
Schallschutzmaßnahmen in Form von Mindestanforderungen an die Luftschall-
dämmung von Außenbauteilen (Fenster, Wände und Dächer ausgebauter Dach-
geschosse) schutzbedürftiger Nutzungen nach DIN 4109 [6] ausgelegt und der 
Einbau fensterunabhängiger Lüftungsanlagen in Schlafräumen im Bebauungsplan 
festgesetzt. Gesunde Wohnverhältnisse sind damit gesichert. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II / A 11: Werner Strunk, Hüscheider Straße 49, 51381 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.)  Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 

  siehe Stellungnahme  
 
2.)  Widerspruch Flächennutzungs-, Landschaftsplan, Nahversorgungszentrum  

siehe Stellungnahme  
  
3.)  Zusammenfassung und Abwägung der Umweltbelange  

      siehe Stellungnahme   
 

4.)  Entstehung von Innenbereichslagen, siehe Stellungnahme   
 

5.)  Kaltluftschneise siehe Stellungnahme  

Zusammenfassung und Abwägung der Umweltbelange, siehe Stellungnahme  
 

6.)  Der dörfliche Charakter wird zerstört, siehe Stellungnahme . 
Die Untere Denkmalbehörde wurde im Verfahren beteiligt und hat dem Vorhaben 
zugestimmt. 

7.) Leerstandsproblematik und Erreichbarkeit, siehe Stellungnahme  
 

8.) Ortsunverträgliche Verkehrszunahme, siehe Stellungnahme  
 

9.) Abwägungsentscheidung, siehe Stellungnahme  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 



 
 
 

96 
 

II / A 12: Joachim Steier , Am Arenzberg 7, 51381 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
 
 
 
2.) 
 
 
 
3.) 
 
4.) 
 
 
 
 
 
5.) 
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6.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.) 
 
 
 
 
8.) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.) Nur Wunsch des Investors: 

 Die Errichtung des Supermarktes ist im Hinblick auf die Sicherung der Nahversor-  
 gung in Bergisch Neukirchen zu begrüßen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili- 
 gung haben sich genauso viele Bürger für das Vorhaben ausgesprochen wie dage- 
 gen. 

Abwägungsentscheidung, siehe auch Stellungnahme  
 

2.) Versorgung ausreichend, siehe Stellungnahme   
 

3.) Verschandelung Ortsbild, siehe Stellungnahme   
 

4.) Ortsunverträgliche Verkehrszunahme, siehe Stellungnahme  
 

5.) Leerstandsproblematik und Erreichbarkeit, siehe Stellungnahme  
 
6.) Verkehrssicherheit siehe Stellungnahme  

Eine Belieferung des Marktes mit Sattelschleppern erfolgt lediglich maximal viermal 
am Tag. 
Die Verkehrsuntersuchung von Schüßler-Plan, Köln kommt zu dem Ergebnis, dass 
bauliche Änderungen in der Wuppertalstraße weder aus Gründen der Leistungsfä-
higkeit oder der Verkehrssicherheit erforderlich sind. Lediglich im Bereich der Kreu-
zung Wuppertalstraße / Burscheider Straße ist die Schaltung der Lichtsignalanlage 
geringfügig zu ändern, um die Leistungsfähigkeit zu optimieren. 

 
7.) Zerstörung dörflicher Charakter, siehe Stellungnahme   
 

8.)  Lärmemissionen, siehe Stellungnahme  
Einschränkungen für den Spielbetrieb der Tennisanlage bestehen nicht. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II / A 13: Dr. Hans Martin Kochanek, Atzlenbacherstr. 77, 51381 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
 
2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.) 
4.) 
 
5.) 
 
 
 
6.) 
 
7.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

100 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

1.) Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung, siehe Stellungnahme  

 Abwägung der Umweltbelange, siehe Stellungnahme   
 

2.) Der dörfliche Charakter wird zerstört, siehe Stellungnahme . 

Ortsbild, siehe Stellungnahme   
 

3.) Auswirkungen auf Schutzgut Boden, siehe Stellungnahme  
 

1.)  Auswirkungen Schutzgut Tiere, siehe Stellungnahme   
 

5.) Kaltluftschneise, siehe Stellungnahme  
 

6.) Entstehung von Innenbereichslagen, siehe Stellungnahme   
 
7.) Biotopverbund: 

In der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung zum Plangebiet vom 25.5.2011 kommt der 
NABU zu folgender Einschätzung des Biotopverbundes 
In über einem Kilometer Entfernung, an der Grenze zur Stadt Leichlingen zieht sich 
entlang der Wupper das FFH- Gebiet DE 4808-301 „Wupper von Leverkusen bis So-
lingen“. Es handelt sich um Teile des Unterlaufes der Wupper. Die Wupper fließt über 
weite Strecken in einem noch großenteils naturnahen Flussbett. Auf den angrenzen-
den Hängen erstrecken sich teils ausgedehnte und naturraumtypische Waldbestän-
de.  
Laichgebiet des Flussneunauge, des Bachneunauges sowie der Groppe; Brutgebiet 
des Eisvogels.  
Innerhalb des Landschaftssschutzgebietes „Ölbachtal und Wiembachtal“ in einer Ent-
fernung von ca. 450-500 m in südlicher Richtung liegen die Geschützten Biotope  
GB-4908-054 und GB-4908-055.  
Bei den dem Geltungsbereich nächstliegenden Schutzwürdigen Biotopen handelt es 
sich zum einen um das oben beschriebenen Naturschutzgebiet „Wupperhang mit 
Henkensiepen und Hüscheider Bachtal“ (BK-4908-904, 700m in nördlicher Richtung). 
In einer Entfernung von ca. 400 m in südlicher Richtung liegt das BK-4908-021  
„Ölbachtal zwischen Grunder Mühle und Quettingen“.  
Außer bei dem FFH-Gebiet (Wupper) werden keinerlei Angaben zu planungsrechtlich 
relevanten Arten gemacht.  
Keines der aufgeführten Schutzobjekte liegt mit der zu betrachtenden Fläche in di-
rektem Biotopzusammenhang. Die Wuppertalstrasse sowie die angrenzende Bebau-
ung (Sportanlagen, Einzelhandel, Einfamilienhäuser) bilden Barrieren vor allem für 
Kleinsäuger, Amphibien und Reptilien. Lediglich nach Osten befindet sich ein An-
schluss in Form eines Biotopverbundes über ähnlich strukturiertes Gelände; östlich 
um die Sportanlage herum nach Norden zum NSG „Wupperhang mit Henkensiepen 
und Hüscheider Bachtal“. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II / A 14:  Brigitte Radke, Neukronenberger Str, 12, 51379 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.) 
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3.) 
 
 
 
4.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.) Finanzierung Gutachten:  

Im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden Planungskosten 
und die notwendigen Gutachten regelmäßig vom Investor finanziert. Die Auswahl 
der Gutachter und die Prüfung der Gutachten erfolgt jeweils in enger Abstimmung 
mit bzw. durch die unterschiedlichen Fachbereiche der Stadtverwaltung. 

 

2.)  Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung, siehe Stellungnahme  

 Abwägung der Umweltbelange, siehe Stellungnahme   
 
3.) Versorgung ausreichend, siehe Stellungnahme   
 

4.) ortsunverträgliche Verkehrszunahm,e siehe Stellungnahme  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II / A 15: Hans Joachim Weßling, B, 51379 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.)  Widerspruch Flächennutzungs-, Landschaftsplan, Nahversorgungszentrum  

siehe Stellungnahme  
 
2.) Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 

siehe Stellungnahme  
 
3.)  Versorgungssituation ist vollkommen ausreichend, siehe Stellungnahme   

Zusammenfassung und Abwägung der Umweltbelange  

siehe Stellungnahme   
 

4.)  Erreichbarkeit: 
Die zentrale Lage der Nahversorgungszentren in den Stadtteilen ist planerisch be-
wusst so gewählt, um eine möglichst gute Erreichbarkeit auch zu Fuß für den ge-
samten Stadtteil zu gewährleisten. Aufgrund der zahlreichen Stellungnahmen im 
Rahmen der Auslegung kann davon ausgegangen werden, dass ein nicht unerheb-
licher Teil des Einkaufsverkehrs für den täglichen Bedarf Richtung Opladen und 
Burscheid durch den neuen Vollsortimenter nach Errichtung des Vorhabens entfällt. 

 
5.)  Verkehrssicherheit, siehe Stellungnahme   
 

4.)  Lärmemissionen, siehe Stellungnahme  
 
7.)   Luftqualität, siehe Stellungnahme  
 

8.)   Der dörfliche Charakter wird zerstört, siehe Stellungnahme . 
 

9.)   Kaltluftschneise, siehe Stellungnahme  
 

10.)  Entstehung von Innenbereichslagen, siehe Stellungnahme   
 

11.)  Denkmalschutz siehe Stellungnahme  
   

12.)  Warum an dieser Stelle seniorengerechtes Wohnen? siehe Stellungnahme  
 
13.)  Ertüchtigung Bestandsmarkt: 

Mit Schreiben vom 5.6.2013 hat die EDEKA Rhein-Ruhr schriftlich mitgeteilt, dass 
der in Bergisch Neukirchen vorhandene Lebensmittelmarkt aufgrund der deutlich zu 
geringen Verkaufs- und Lagerfläche, den mangelnden Parkmöglichkeiten in der jet-
zigen Form nicht langfristig aufrechterhalten werden kann. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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